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Anlage 1 - Regelungen der Länder 

Stand: 6. April 2021 

gültig bis 18. April 2021 

3. Regelungen in Sachsen 

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO  

Vom 29. März 2021. 

§ 1 

Grundsätze 

(1) Jeder wird anlässlich der Corona-Pandemie angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Menschen 

außer den Angehörigen des eigenen Hausstandes auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren. Es wird emp-

fohlen, die Zahl der Haushalte und Personen, mit denen Kontakte zulässig sind, möglichst konstant und möglichst 

klein zu halten. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern einzuhalten und 

sind weitere Maßnahmen zur Ansteckungsvermeidung zu beachten. Es wird empfohlen, im öffentlichen Raum eine 

medizinische Gesichtsmaske (sogenannten OP-Maske) oder FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske, 

jeweils ohne Ausatemventil, zu tragen, wenn sich Menschen begegnen. Diese Grundsätze gelten für alle Lebens-

bereiche, einschließlich Arbeitsstätten. 

(2) Es wird über die Regelungen in § 3 hinaus dringend empfohlen, bei Kontakten für sich und andere das Risiko 

von Infektionen zu reduzieren. Dazu gehören auch regelmäßige Händehygiene und die Vermeidung des Hand-

Gesichts-Kontaktes. Eltern und Sorgeberechtigte sollen dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohle-

nen diese Empfehlungen einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind. In geschlossenen Räumlichkeiten sollte 

regelmäßig gelüftet werden. Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung zu infizierten Personen wird die Nutzung 

der Corona-Warn App des Bundes dringend empfohlen. 

[…] 

(5) Die Arbeitgeber sind verpflichtet auf der Grundlage der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Januar 

2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung in Fällen von Büroarbeit oder vergleichbaren 

Tätigkeiten den Beschäftigten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingen-

den betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

§ 1a 

Tests 

(1) Ein Schnelltest ist ein Antigenschnelltest, der durch fachkundig geschultes Personal vorgenommen wird. Dem 

gleichgestellt wird ein unter Aufsicht durch fachkundig geschultes Personal von der betroffenen Person vorgenom-

menen Selbsttest. Der Selbsttest muss vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sein. 

Die zugelassenen Tests sind unter der Adresse https://antigen-

test.bfarm.de/ords/f?p=101:100:8576015209771:::::&tz=2:00 abrufbar. Durch einen Test nach Satz 1 positiv getes-

tete Personen sollen sich dringend mittels eines PCR-Tests nachtesten lassen und müssen sich absondern. 

(2) Ein Selbsttest ist ein Antigenschnelltest, der zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt ist. Absatz 1 Satz 

3 gilt entsprechend. Die zugelassenen Tests sind unter der Adresse https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/An-

tigentests/_node.html abrufbar. Soweit der Selbsttest zur Erfüllung der Testpflicht genügt, ist das negative 

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:8576015209771:::::&tz=2:00
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:8576015209771:::::&tz=2:00
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Testergebnis durch eine Selbstauskunft nach Anlage 1 oder 2 zu dieser Verordnung nachzuweisen. Bei einem 

positiven Selbsttestergebnis muss die betroffene Person unverzüglich einen PCR-Test vornehmen lassen und sich 

absondern. 

(3) Ein PCR-Test ist ein Test, der auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion beruht und die Erbsubstanz des 

Virus in der Probe im Labor nachweisen kann. Bei einem positiven Testergebnis muss sich die betroffene Person 

unverzüglich absondern. 

(4) Testpflichten gelten nicht für Personen unter sieben Jahren. Die Testpflicht nach § 5a Absatz 4 bleibt unberührt. 

(5) Wenn nach dieser Verordnung ein tagesaktueller Test gefordert wird, gilt, dass dessen Vornahme zum Zeitpunkt 

der Inanspruchnahme von Angeboten und Leistungen nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. 

(6) Wenn es medizinisch begründet ist, kann das Gesundheitsamt abweichende Festlegungen bezüglich der Pflicht 

zur regelmäßigen Testung auf einen Nachweis auf SARS-CoV-2 treffen. Dies gilt insbesondere für den Zeitraum 

im unmittelbaren Anschluss an die Absonderungszeit nach einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2. 

Diese Festlegung des Gesundheitsamtes entspricht für den vom Gesundheitsamt festgelegten Zeitraum einem 

negativen Testergebnis. 

§ 2 

Kontaktbeschränkung, Abstandsregelung 

(1) Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grund-

stücken ist nur gestattet  

 1. den Angehörigen eines Hausstands, in Begleitung der Partnerin oder des Partners und mit Personen, für 

die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht und 

 2. einem Angehörigen eines weiteren Hausstands. 

Dabei darf die Anzahl der Personen die Gesamtzahl von fünf Personen nicht überschreiten. Kinder unter 15 Jahren 

bleiben unberücksichtigt. 

[…] 

(3) In Einrichtungen und bei Angeboten nach § 5, 8 und 8a ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung bleibt hiervon unberührt. 

[…] 

(5) Absatz 1 gilt nicht für  

 […]  

 8. notwendige Gremiensitzungen von juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, von 

rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemeinschaften,  

 9. Betriebs- oder Personalversammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner  

[…] 
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§ 2a 

Kirchen und Religionsgemeinschaften, Eheschließungen und Beerdigungen 

(1) § 2 Absatz 1 gilt nicht für Zusammenkünfte in Kirchen und auf den für die Religionsausübung bestimmten 

Grundstücken und in Gebäuden von Religionsgemeinschaften zum Zwecke der Religionsausübung sowie für Ehe-

schließungen und Beerdigungen im engsten Familienkreis. An Eheschließungen und Beerdigungen dürfen nicht 

mehr als 20 Personen teilnehmen. Bei mehr als zehn Personen müssen alle Teilnehmenden einen negativen 

Selbsttest nachweisen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Abhängig vom Infektionsgeschehen 

im jeweiligen Landkreis oder in der jeweiligen Kreisfreien Stadt kann die zuständige kommunale Behörde im Ein-

zelfall Prozessionen im öffentlichen Raum zulassen. 

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften regeln ihre Zusammenkünfte zum Zwecke der Religionsausübung in 

eigener Verantwortung mit verpflichtender Wirkung. Für Zusammenkünfte in Kirchen und von Religionsgemein-

schaften zum Zweck der Religionsausübung sind die aufgestellten Hygienekonzepte, insbesondere durch verbind-

liche Vorgaben zum Verzicht auf gemeinschaftlichen Gesang, der besonderen Infektionslage anzupassen. Dies 

kann durch Reduzierung der Teilnehmerzahl oder der Dauer der Zusammenkünfte oder durch Onlineangebote 

ohne anwesende Gemeinde erreicht werden. 

§ 3 

Mund-Nasenbedeckung und Mund-Nasen-Schutz 

(1) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung besteht, wenn sich Menschen im öffentlichen Raum unter 

freiem Himmel begegnen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes geregelt ist. […] 

(1a) Eine Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (sogenannte OP-Maske) oder FFP2-

Maske oder vergleichbarer Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatemventil, besteht 

 […] 

 5. für Zusammenkünfte in Kirchen und auf den für die Religionsausübung bestimmten Grundstücken und in 

Gebäuden von Religionsgemeinschaften zum Zwecke der Religionsausübung, mit Ausnahme der vortra-

genden Person sowie zur rituellen Aufnahme von Speisen und Getränken, 

 6. bei den Zusammenkünften gemäß § 2 Absatz 5 mit Ausnahme der Personen, denen das Rederecht erteilt 

wird. 

 10. in Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie auf deren Gelände, mit Ausnahme des Unterrichts 

in den Musik- und Tanzhochschulen, des zugelassenen Einzelunterrichts an Musikschulen, sowie der po-

lizeilichen Einsatz- und Selbstverteidigungsaus- und -fortbildung, 

[…] 

(1c) In Arbeits- und Betriebsstätten gilt für die Beschäftigten eine Verpflichtung zum Tragen medizinischer Gesichts-

masken, FFP2-Masken oder vergleichbarer Atemschutzmasken nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte 

in Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung. 

[…] 
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§ 3a 

Testpflicht  

(1) Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Beschäftigten, die an ihrem Arbeitsplatz präsent sind, ein Angebot zur Vor-

nahme eines kostenlosen Selbsttests mindestens einmal pro Woche zu unterbreiten. 

(2) Alle Beschäftigten und Selbstständigen mit direktem Kundenkontakt sind verpflichtet, sich zweimal wöchentlich 

auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu testen oder testen zu lassen. Die Tests sind vom Arbeitgeber 

für den Arbeitnehmer kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Der Nachweis über die Testung ist für die Dauer von vier 

Wochen aufzubewahren. 

(3) Absatz 1 gilt nur, soweit ausreichend Tests zur Verfügung stehen und deren Beschaffung zumutbar ist. 

§ 4 

Schließung von Einrichtungen und Angeboten  

[…] 

(2) Untersagt sind die Öffnung und der Betrieb von:  

 1. Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen mit Ausnahme […]  

  […] 

 11. Tagungen und Kongressen, 

 12. Musikschulen und Musikunterricht durch freiberufliche Musikpädagogen, mit Ausnahme des Einzelunter-

richts unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen nach § 5, Museen, Galerien, Gedenkstätten, Volkshoch-

schulen, Kinos, Theatern, Opernhäusern, Konzerthäusern, Konzertveranstaltungsorten, Musiktheatern, 

Tanz- und Kunstschulen, Clubs und Musikclubs und ähnliche Einrichtungen für Publikum, 

  […] 

 20. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, 

  […] 

 24. allen sonstigen Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen. 

[…] 

§ 5  

Einrichtungen, Betriebe und Angebote mit Hygienekonzept und Kontaktdatenerhebung  

(1) Die nicht nach § 4 Absatz 1 geschlossenen Geschäfte, Einrichtungen, Betriebe und Angebote sowie die Nomi-

nierungsveranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen sind unter Einhaltung der Hygieneregelungen 

nach den Absätzen 2 bis 4d sowie der Kontaktdatenerhebung nach Absatz 6 zulässig. […] 

(3) Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die SARS-CoV-2 

Arbeitsschutzregel, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales so-

wie vorhandene branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversicherungsträger beziehungsweise der Ar-

beitsschutzbehörde und die einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Infektionsschutz in ihrer 

jeweiligen Fassung oder Konzepte und Empfehlungen der Fachverbände sind zu berücksichtigen. Etwaige weitere 
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Schutzvorschriften gemäß der Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus und der 

Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung des 

Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit 

der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie sind einzuhalten.  

(4) Auf der Grundlage der in Absatz 2 und 3 genannten Empfehlungen und Vorschriften ist ein eigenes schriftliches 

Hygienekonzept mit Einlassmanagement zu erstellen und umzusetzen. Dieses muss insbesondere die Abstands-

regelung zu anderen Personen sowie weitere Hygienemaßnahmen beinhalten. Das Hygienekonzept benennt einen 

verantwortlichen Ansprechpartner vor Ort. Dieser ist für die Einhaltung und Umsetzung des Hygienekonzepts, der 

geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen sowie der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbe-

deckung oder persönlicher Schutzausrüstungen verantwortlich. Die zuständige Behörde kann das Hygienekonzept 

und seine Einhaltung überprüfen. 

(4a) Die Betriebsinhaber und Beschäftigten in Betrieben für körpernahe Dienstleistungen, in Fahrschulen, Boots-

schulen, Flugschulen sowie vergleichbaren Einrichtungen und Angeboten und Musikschulen sowie Musikpädago-

gen, die Einzelunterricht erteilen, sind verpflichtet, sich zweimal wöchentlich auf das Vorliegen einer Infektion mit 

SARS-CoV-2 zu testen oder testen zu lassen. Für die in Satz 1 genannten Betriebe und Angebote sind Hygiene-

konzepte zu erstellen, die zwei Testungen in der Woche vorsehen müssen. In Betrieben für körpernahe Dienstleis-

tungen sind im Hygienekonzept auch Maßnahmen vorzusehen, die durch gestaffelte Zeitfenster eine Ansammlung 

von Kunden vermeiden. 

(4b) Für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen nach Absatz 4a Satz 1 ist ein tagesaktueller negativer Schnell- 

oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden notwendig. Dies gilt nicht für Musikschülerinnen und -schüler, die im 

Rahmen der Testungen in den Schulen beim letzten Test in der Kalenderwoche negativ getestet wurden. 

(4c) Beschäftigte in stationären und teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Beschäftigte 

in Angeboten nach §§ 11 bis 14 und § 16 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sind verpflichtet, zweimal wöchent-

lich einen Schnell- oder Selbsttest mit negativem Ergebnis vorzulegen. 

[…] 

(6) Personenbezogene Daten zur Nachverfolgung von Infektionen sind durch Veranstalter und Betreiber von Ein-

richtungen, Behörden und Gerichten, Angeboten und Betrieben die nicht nach § 4 Absatz 1 und 2 verboten sind, 

vorrangig durch die Verwendung digitaler Systeme zu verarbeiten; ausgenommen sind Berufsgeheimnisträger nach 

§ 53 Absatz1 der Strafprozessordnung, … 

[…] 

§ 7 

Besuchs- und Betretungsregelungen für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 

[…] 

(7) Erlaubt sind auch Vor-Ort-Kontakte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial- und Jugendamtes, Vor-

münder, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrens-

pfleger und von rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie durch Sorgeberechtigte, soweit Angelegenheiten 

der Personensorge zu besorgen sind, und Eltern mit Besuchs- und Umgangsrecht. Daneben sind Besuche zu 

seelsorgerischen Zwecken zugelassen. Der Besuch ist mit der Einrichtungsleitung im Vorfeld abzustimmen; diese 

kann den Zutritt von Auflagen abhängig machen. Bei Verdachtsfällen ist entsprechend den Vorgaben des Robert-

Koch-Institutes der Zutritt grundsätzlich zu verweigern. 
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[…] 

§8d 

Maßnahmen der zuständigen kommunalen Behörden bei einer erhöhten Sieben-Tage-Inzidenz 

(1) Die zuständigen kommunalen Behörden können abhängig von der aktuellen regionalen Infektionslage verschär-

fende Maßnahmen ergreifen, die der Eindämmung des Infektionsgeschehens dienen. Eine Notbetreuung mindes-

tens entsprechend § 5a Absatz 8 Satz 2 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. März 2021 soll zu-

lässig bleiben und insbesondere die Belange Alleinerziehender und existenzgefährdeter Betriebe berücksichtigen. 

Die Maßnahmen sind öffentlich bekanntzugeben. Ergriffene Maßnahmen sind durch die zuständigen kommunalen 

Behörden hinsichtlich ihrer weiteren Aufrechterhaltung zu überprüfen. 

(2) Für den Fall eines konkreten räumlich begrenzten Anstiegs der Infektionszahlen (Hotspot) sind entsprechend 

begrenzte Maßnahmen zu treffen.  

§ 8e 

Ausgangsbeschränkungen und Alkoholverbot 

(1) Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einem Landkreis oder in 

einer Kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, ist ab dem zweiten darauffolgenden 

Werktag in dem jeweiligen Landkreis oder der Kreisfreien Stadt das Verlassen der Unterkunft ohne triftigen Grund 

untersagt (Ausgangsbeschränkung). Triftige Gründe sind:  

  […] 

 6. der Besuch von Kirchen und anderen Orten der Religionsausübung, 

 13. die Teilnahme an notwendigen Gremiensitzungen von juristischen Personen des privaten und öffentlichen 

Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemeinschaften, an Betriebs- und Perso-

nalversammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner sowie an Nominierungsveranstaltungen von Par-

teien und Wählervereinigungen, 

 17. die Teilnahme an einer Eheschließung nach § 2a Absatz 1, 

 18. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis sowie die Teilnahme an Beerdigungen nach § 2a 

Absatz 1, 

[…] 

(3) Werden die maßgeblichen Inzidenzwerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, treten die Maß-

nahmen nach Absatz 1 und 2 mit Wirkung zum zweiten darauffolgenden Werktag außer Kraft. 

[…] 

§ 11 

Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten 

[…] 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 

 1. vorsätzlich 
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 […] 

 d) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 2 die zulässige Personenanzahl überschreitet, 

 e) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 5 eine Prozession im öffentlichen Raum ohne Zulassung veranstal-

tet, 

Ergebnis für Sachsen 

Gottesdienste und andere Veranstaltungen sind nach § 2a Abs. 1 möglich. Die Teilnehmerbegrenzung ergibt sich 

aus der Möglichkeit den Sicherheitsabstand einzuhalten; eine absolute Personenbegrenzung gibt es nach der Lan-

desverordnung nicht. Abhängig von der Inzidenzzahl im Landkreis sind die absoluten Teilnehmerbegrenzungen 

aus der Rundverfügung zu beachten. Trauungen, Gottesdienste zur Eheschließung und kirchliche Bestattun-

gen/Trauergottesdienste sind Gottesdienste und unterliegen damit den für Gottesdienste getroffenen Regelungen 

aus der Rundverfügung. Der Verzicht auf Gemeindegesang ist entsprechend den Vorgaben nach der aktuellen 

Rundverfügung des Landeskirchenamtes unter dem Stichwort „Kirchenmusik“ verbindlicher Teil des örtlichen In-

fektionsschutzkonzeptes. 

Ausgangsbeschränkungen gelten gemäß § 8e, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 an drei Tagen über-

schritten wird. Der Besuch von Gottesdiensten, Seelsorge, die Teilnahme an Eheschließungen und Begleitung 

Sterbender sind in diesem Fall triftige Gründe zum Verlassen der Wohnung. 

Nach § 3 Abs. 1a Nr. 5 ist bei Gottesdiensten und allen anderen kirchlichen Veranstaltungen eine medizinische 

Mund-Nasen-Bedeckung (also bspw. OP-Masken oder FFP2-Masken) zu tragen. Eine Anwesenheitsliste ist zwin-

gend notwendig. Das Muster-Infektionsschutzkonzept der Landeskirche ist die Regelung mit verpflichtender Wir-

kung im Sinne des § 2a Abs. 2 und somit maßgeblich für die Durchführung von Gottesdiensten und anderen Ver-

anstaltungen. Nach § 5 Abs. 4 haben die jeweils Verantwortlichen vor Ort ein eigenes schriftliches Hygienekonzept 

zu erstellen und umzusetzen. Dabei sind für die einzelnen Nutzungsarten (z. B. Kirchenmusik) die Hinweise der 

VBG als ebenfalls „branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversicherungsträger“ sowie die Vorgaben des 

Landes und der Landkreise zu beachten. Entsprechend der Infektionslage ist die Konzeption für Veranstaltungen 

anzupassen hinsichtlich einer Reduzierung der Teilnehmerzahl, zeitliche Kürzung und Prüfung der Möglichkeiten 

eines Verzichts auf Präsenzangebote. 

Gemeindekreise sind nach § 2a nicht verboten. Allerdings ist hier in besonderem Maße die Prüfung ihrer Notwen-

digkeit angesichts der aktuellen Infektionslage erforderlich.  

Proben von Chören und Instrumentalgruppen sind nicht gestattet. Der Auftritt kleiner Besetzungen in Gottesdiens-

ten ist nicht verboten, in allen Fällen ist ein angepasstes Infektionsschutzkonzept auf Basis der Rundverfügung und 

den Maßgaben der VBG notwendig. Kirchenmusikalischer Einzelunterricht ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 12 möglich. In 

diesem Fall besteht nach § 5 Abs. 4a eine Pflicht zu zwei Corona-Tests je Woche für die unterrichtende Person 

und nach Abs. 4b muss die unterrichtete Person grundsätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder -

Selbsttest vorweisen. Definitionen zu den Testarten enthält § 1a der Verordnung. 

Seelsorge in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist nach § 7 Abs. 5 möglich. 

Sitzungen der Leitungsorgane sind nach § 2 Abs. 4 möglich, sofern sie notwendig sind. Beschäftigten mit Bürotä-

tigkeiten ist gemäß § 1 Abs. 5 das häusliche Arbeiten anzubieten, soweit keine dringenden betrieblichen Gründe 

für die Anwesenheit am Arbeitsplatz bestehen.  

Arbeitgeber sind nach § 3a verpflichtet, Beschäftigten, die nicht häuslich arbeiten, einen wöchentlichen kostenlosen 

Selbsttest anzubieten. Beschäftigte „mit direktem Kundenkontakt“ sind zur zweimaligen Testung pro Woche ver-

pflichtet. „Kundenkontakt“ bedeutet ausweislich der Begründung zur Verordnung „der unmittelbare physische 
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Kontakt beziehungsweise Kontakt mit tatsächlich persönlicher Begegnung bei der Ausübung beruflicher Tätigkei-

ten“. Die Tests sind vom Arbeitgeber kostenfrei zur Verfügung zu stellen und ein Nachweis über das Stattfinden 

des Tests (nicht über das Testergebnis!) ist vier Wochen aufzubewahren. Selbsttests sind für beide Pflichten recht-

lich ausreichend, weil im Rahmen ihrer Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

die Konformität mit den Mindestanforderungen des Robert-Koch-Instituts für Tests überprüft wurde. 

§§ 8ff. regeln die Möglichkeiten für weitere Öffnungsschritte bei sinkenden Inzidenzwerten aber auch die Möglich-

keit für zusätzliche Maßnahmen bei einer Überschreitung des Sieben-Tage-Inzidenzwertes von 100. 


